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4. Öffentliche Verkehrsflächen

Verkehrsflächen
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BEBAUUNGSPLAN NR.   44 "GEWERBEGEBIET BAHNHOFSTRASSE SÜD"  

GEMARKUNG , FLUR 

M. 1 : 2.000

DATUM ÄNDERUNGEN

PLANVERFASSER

BLATTGR. DATUM 

PROJEKT-NR. PROJEKT-DATEI GEPRÜFTPROJEKTLEIT. BEARBEITUNG CAD-BEARB.

PLANSTANDVERFAHRENSART

THALEN CONSULT GMBH       INGENIEURE   -   ARCHITEKTEN   -   STADTPLANER
Sitz der Gesellschaft:  Urwaldstr. 39   26340 Neuenburg   Tel. 0 44 52 - 9 16 - 0   Fax 0 44 52 - 916 - 1 01   E-Mail: info@thalen.de

ABTEILUNG STADT- UND LANDSCHAFTSPLANUNG 

PLANINHALT

GEMEINDE / AUFTRAGGEBER

BEBAUUNGSPLAN NR. 44 
"GEWERBEGEBIET BAHNHOFSTRASSE SÜD"

GEMEINDE SANDE

MASSSTAB

1 : 2000

ÜBERSICHTSKARTE                                                                                                                  M. 1 : 5.000

8918

Vorentwurf

2012_09_12_BPV44.vwx Winter König

12.09.2012

Winter

970 x 594

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

PLANZEICHENERKLÄRUNG GEMÄß PLANZV 1990 PRÄAMBEL

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

VERFAHRENSVERMERKE

2. PLANUNTERLAGE

KARTENGRUNDLAGE:  LIEGENSCHAFTSKARTE
                                         MAßSTAB: 1 : 1 000
                                         „QUELLE“: AUSZUG AUS DEN GEOBASISDATEN DER NIEDERSÄCHSISCHEN
                                          VERMESSUNGS- UND KATASTERVERWALTUNG

                                                                                                                                    © 2011 

HERAUSGEBER:          LANDESAMT FÜR GEOINFORMATION UND LANDENTWICKLUNG  NIEDERSACHSEN
                                         OLDENBURG

ANGABEN UND PRÄSENTATIONEN DES AMTLICHEN VERMESSUNGSWESENS SIND DURCH DAS 
NIEDERSÄCHSISCHE GESETZ ÜBER DAS AMTLICHE VERMESSUNGSWESEN (NVermG) SOWIE DURCH DAS 
GESETZ ÜBER URHEBERRECHT UND VERWANDTE SCHUTZRECHTE (URHEBERRECHTSSCHUTZGESETZ) 
GESETZLICH GESCHÜTZT.

DIE VERWENDUNG FÜR NICHTEIGENE ODER FÜR WIRTSCHAFTLICHE ZWECKE UND DIE ÖFFENTLICHE 
WIEDERGABE VON ANGABEN DES AMTLICHEN VERMESSUNGSVERZEICHNISSE UND VON 
STANDARDPRÄSENTATIONEN IST NUR MIT ERLAUBNIS DER ZUSTÄNDIGEN VERMESSUNGS- UND 
KATASTERBEHÖRDE ZULÄSSIG. KEINER ERLAUBNIS BEDARF
1. DIE VERWERTUNG VON ANGABEN DES AMTLICHEN VERMESSUNGSWESEN UND VON 
     STANDARDPRÄSENTATIONEN FÜR AUFGABEN DES ÜBERTRAGENEN WIRKUNGSKREISES DURCH 
      KOMMUNALE KÖRPERSCHAFTEN,
2. DIE ÖFFENTLICHE WIEDERGABE VON ANGABEN DES AMTLICHEN VERMESSUNGSWESENS
       UND VON STANDARDPRÄSENTATIONEN DURCH KOMMUNALE KÖRPERSCHAFTEN, SOWEIT DIESE
       IM RAHMEN IHRER AUFGABENERFÜLLUNG EIGENE INFORMATIONEN FÜR DRITTE BEREITSTELLEN
       (AUSZUG AUS § 5 (3) NVermG).

DIE PLANUNTERLAGE ENTSPRICHT DEM INHALT DES LIEGENSCHAFTSKATASTERS UND WEIST DIE 
STÄDTEBAULICH BEDEUTSAMEN ANLAGEN SOWIE STRAßEN, WEGE UND PLÄTZE NACH (STAND VOM 
...................). SIE IST HINSICHTLICH DER DARSTELLUNG DER GRENZEN UND DER BAULICHEN ANLAGEN 
EINWANDFREI.

OLDENBURG,                                          DEN ………………..
LANDESAMT FÜR GEOINFORMATION,                         
UND LANDENTWICKLUNG NIEDERSACHSEN     
 
   
……………………………………………………….…
KATASTERAMT VAREL 

                                        ………………………………………………………………….
                                        (UNTERSCHRIFT)

_____________________________________________________________________________________

3. ENTWURF UND VERFAHRENSBETREUUNG:
   
THALEN CONSULT GMBH

PROJEKTBEARBEITUNG:  DIPL.-ING. L. WINTER
TECHNISCHE MITARBEIT:                     A. KÖNIG      
_________________________________________________________________________________ 
 
4. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

DER RAT DER GEMEINDE SANDE HAT IN SEINER SITZUNG AM ___________ DEM ENTWURF DES 
BEBAUUNGSPLANES UND DER BEGRÜNDUNG ZUGESTIMMT UND SEINE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG 
GEMÄSS § 3 ABS. 2 BAUGB BESCHLOSSEN. ORT UND DAUER DER ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG SOWIE 
ANGABEN DAZU, WELCHE ARTEN UMWELTBEZOGENER INFORMATIONEN VERFÜGBAR SIND, WURDEN AM 
__________ ORTSÜBLICH BEKANNTGEMACHT. DER ENTWURF DES BEBAUUNGSPLANES UND DER 
BEGRÜNDUNG SOWIE DIE WESENTLICHEN, BEREITS VORLIEGENDEN UMWELTBEZOGENEN 
STELLUNGNAHMEN HABEN VOM __________ BIS ____________ GEMÄSS § 3 ABS. 2 BAUGB ÖFFENTLICH 
AUSGELEGEN.

SANDE, DEN ___________

____________________________________
BÜRGERMEISTER
__________________________________________________________________________________

5. SATZUNGSBESCHLUSS

DER RAT DER GEMEINDE SANDE HAT DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 44 "GEWERBEGEBIET  
BAHNHOFSTRASSE SÜD" NACH PRÜFUNG DER BEDENKEN UND ANREGUNGEN GEMÄSS § 3 ABS. 2 
BAUGB IN SEINER SITZUNG AM __________ ALS SATZUNG (§10 BAUGB) SOWIE DIE BEGRÜNDUNG 
BESCHLOSSEN.

SANDE, DEN ______________

__________________________
BÜRGERMEISTER
__________________________________________________________________________________

6. INKRAFTTRETEN

DER BESCHLUSS DES BEBAUUNGSPLANES DURCH DIE GEMEINDE IST GEMÄSS § 10 BAUGB AM 
__________ IM AMTSBLATT FÜR DEN LANDKREIS FRIESLAND BEKANNTGEMACHT WORDEN. DER 
BEBAUUNGSPLAN NR. 44 "GEWERBEGEBIET  BAHNHOFSTRASSE SÜD" IST DAMIT AM _____________ 
RECHTSVERBINDLICH GEWORDEN.

SANDE, DEN ____________

________________________
BÜRGERMEISTER
__________________________________________________________________________________

7. VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN

INNERHALB VON EINEM JAHR NACH INKRAFTTRETEN DES BEBAUUNGSPLANES IST DIE VERLETZUNG 
VON VORSCHRIFTEN BEIM ZUSTANDEKOMMEN DES BEBAUUNGSPLANES NICHT GELTEND GEMACHT 
WORDEN.

SANDE, DEN __________

____________________
BÜRGERMEISTER

AUFGRUND DES § 1 ABS. 3 UND DES § 10 DES BAUGESETZBUCHES (BAUGB)  I. V. M. § 58 DES 
NIEDERSÄCHSISCHEN KOMMUNALVERFASSUNGSGESETZES (NKOMVG) HAT DER RAT DER GEMEINDE 
SANDE DIESEN BEBAUUNGSPLAN NR. 44 "GEWERBEGEBIET BAHNHOFSTRASSE SÜD", BESTEHEND AUS 
DER PLANZEICHNUNG UND DEN TEXTLICHEN FESTSETZUNGEN, ALS SATZUNG BESCHLOSSEN. 

SANDE, DEN ______________

____________________                                                      
BÜRGERMEISTER                                                                                                   (SIEGEL)

Im gesamten Planbereich können Kampfmittel oder Bombenblindgänger aus dem 2. Weltkrieg vorhanden sein. Vor 
Beginn von Bau- und Abbruchmaßnahmen oder bei Erdarbeiten ist mit dem FD Umwelt der Gemeinde Sande bzw. dem 
Fachdienst Umwelt des Landkreises Friesland abzustimmen, ob eine Sondierung vorgenommen werden muss. Eine 
erforderliche Kampfmittelräumung oder Beseitigung von Blindgängern ist fachgerecht von anerkannten Betrieben 
auszuführen

1. Es gilt die BauNVO 1990.

2. Sollten bei Bodenbewegungen oder Bauarbeiten Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen gefunden werden ist 
unverzüglich der Landkreis Friesland - Fachdienst Umwelt - zu informieren.

3. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u. a. sein: 
Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen und 
Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des 
Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen dem Landkreis Friesland als unterer 
Denkmalschutzbehörde unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der 
Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen 
nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die 
Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

4. Beim Ausbau der technischen Infrastruktur (Straßen und Wegebau, Ver- und Entsorgungsleitungen) sind die 
Ausbauunternehmer vor Beginn von Bauarbeiten verpflichtet, sich rechtzeitig mit den jeweiligen 
Versorgungsunternehmen, deren Leitungen vor Ort verlegt sind, abzustimmen (Erkundungspflicht der 
Ausbauunternehmer).

1. Siedlungsbeschränkungszone
Das Planungsgebiet befindet sich innerhalb der Siedlungsbeschränkungszone des Verkehrslandeplatzes Mariensiel. 
Gebäude und Anlagen, deren Höhe mehr als 30 m über Oberkante Gelände beträgt, sind unzulässig.

2. Sichtflächen (Sichtdreiecke)
Innerhalb des Sichtdreiecks ist für Anpflanzungen und Nebenanlagen eine Höhe von über 0,80 m über 
Bordstein-Oberkante nicht zulässig.

3. Richtfunkstrecke
In einem Bereich von 100 m beiderseits der Richtfunkstrecken besteht eine Bauhöhenbeschränkung von 22 m über NN.

4. Ölleitung
Die Lage der Ölleitungen ist nicht genau bekannt. Die in den B-Plan übernommenen Leitungstrassen stellen nur den 
ungefähren Verlauf der Leitungen dar. Bauarbeiten im Umfeld der Leitungen bedürfen der vorherigen Abstimmung mit 
dem Leitungsträger (NWO, Nord-West Oelleitung GmbH, Zum Ölhafen 207, 26384 Wilhelmshaven).

Räumlicher Geltungsbereich

3. Bauweise

1. Art der baulichen Nutzung

Mischgebiete

2. Maß der baulichen Nutzung

0,8 Grundflächenzahl als Höchstmaß

Baugrenze

GH: max. 10,00 m maximal zulässige Gebäudehöhe

MI

 a abweichende Bauweise

Gewerbegebiete (eingeschränkt)GEE

 o offene Bauweise

Straßenbegrenzungslinie

textliche Festsetzung Nr. 1TF: 1

Graben

6. Wasserflächen und  Flächen für die die Regelung des Wasserabflusses

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes

8. Sonstige Planzeichen

unterirdisch (Ölleitung)

5. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

Abgrenzung unterschiedlicher Art der baulichen Nutzung (GEE/MI und Abgrenzung 
Teilbereich, in dem höhere Lärmemissionskontingente gemäß TF 1.3 und Diskotheken 
gemäß TF 1.6 zulässig sind

7. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen
 zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen gemäß TF 6

1. Eingeschränktes Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO

1.1 In den eingeschränkten Gewerbegebieten (GEE) sind Einzelhandelsbetriebe als Gewerbebetriebe aller Art mit 
nachstehend aufgeführten hoch zentren- oder nahversorgungsempfindlichen Sortimenten und Verkaufsflächen für den 
Verkauf an Endverbraucher nicht zulässig:
- Nahrungs- und Genussmittel
- Drogerie / Parfümerie
- Bücher / Zeitschriften
Ausgenommen hiervon ist der Produktverkauf im räumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit Handwerks- oder 
produzierenden Gewerbebetrieben.

1.2 Es sind nur Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulässig, deren Geräuschemissionen die Emissionskontingente LEK 
nach DIN 45691 tags (6.00 - 22.00) von 60 dB(A) und nachts (22.00 - 6.00) von 45 dB(A) nicht überschreiten. Die 
Berechnung des im Geltungsbereiches des Bebauungsplanes angegebenen Emissionskontingents (LEK) wurde mit der 
Annahme freier Schallausbreitung vom Emissions- zum Immissionsort und ausschließlich unter Berücksichtung des 
Abstandsmaßes und ohne Berücksichtung von Abschirmungen und von Boden- und Meteorologiedämpfung nach DIN 
ISO 9613-2 „Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien“, Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren“ 
durchgeführt. 

1.3 Im gekennzeichneten Bereich sind abweichend von der textliche Festsetzung 1.2 Vorhaben zulässig, deren 
Geräuschemissionen die Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 tags (6.00 - 22.00) von 65 dB(A) und nachts 
(22.00 - 6.00) von 50 dB(A) nicht überschreiten.

1.4 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter sind im 
gekennzeichneten Bereich nicht zulässig.

1.5 Vergnügungsstätten (§ 8 Abs. 2. Nr. 3 BauNVO) sind mit Ausnahme der nachfolgenden textlichen Festsetzung auch 
ausnahmsweise nicht zulässig. 

1.6 Im gekennzeichneten Bereich sind von den Vergnügungsstätten gemäß § 8 Abs. 2. Nr. 3 BauNVO Diskotheken 
ausnahmsweise zulässig.

2. Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO

2.1 In den Mischgebieten (MI) sind Einzelhandelsbetriebe als das Wohnen nicht wesentliche störende Gewerbebetriebe 
mit nachstehend aufgeführten hoch zentren- oder nahversorgungsempfindlichen Sortimenten und Verkaufsflächen für 
den Verkauf an Endverbraucher nicht zulässig:
- Nahrungs- und Genussmittel
- Drogerie / Parfümerie
- Bücher / Zeitschriften
Ausgenommen hiervon ist der Produktverkauf im räumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit Handwerks- oder 
produzierenden Gewerbebetrieben.

2.2 Gartenbaubetriebe sind nicht zulässig

2.3 Vergnügungsstätten (§ 6 Abs. 2 Nr. 8 und Abs. 3 BauNVO) sind auch ausnahmsweise nicht zulässig.

3. Höhe und Höhenlage baulicher Anlagen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 18 BauNVO

3.1 Als unterer Bezugspunkt gilt der Schnittpunkt der Mittelachse des Grundstücks mit der Mittelachse der 
nächstgelegenen Erschließungsstraße. Bei Gebäuden, die nicht an eine Erschließungsstraße angrenzen, ist der untere 
Bezugspunkt der Schnittpunkt der Mittelachse der Zufahrt mit der Mittelachse der Erschließungsstraße.

3.2 Die Oberkante des Erdgeschossfertigfußbodens darf 0,50 m über o.g. unterem Bezugspunkt nicht überschreiten.

4. Nebenanlagen und Garagen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 12 u. 14 BauNVO 

Garagen und Nebenanlagen als Gebäude sind zwischen den nicht-überbaubaren Grundstücksflächen und den 
Straßenbegrenzungslinien nicht zulässig.

5. Abweichende Bauweise gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 Abs. 4 BauNVO

In der abweichenden Bauweise sind maximale Gebäudelängen (Summe aller aneinandergebauten Einzelgebäude) 
über 50 m zulässig. Die Grenzabstände richten sich nach Landesrecht.

6. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft; hier: Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB

Bäume und Gehölze in den gekennzeichneten Flächen sind dauerhaft zu erhalten. Abgänge sind zu ersetzen. Gräben 
sind zu erhalten.

Abgrenzung von Bereichen mit höheren Lärmemissionskontingenten gemäß TF 1.3

Abgrenzung des Bereiches, in dem Betriebsangehörigenwohnen  gemäß TF 1.4 
nicht zulässig ist

1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

DER RAT DER GEMEINDE SANDE HAT IN SEINER SITZUNG AM ___________  DIE AUFSTELLUNG DES 
BEBAUUNGSPLANS NR. 44 "GEWERBEGEBIET  BAHNHOFSTRASSE SÜD" BESCHLOSSEN. DER 
AUFSTELLUNGSBESCHLUSS IST GEMÄSS § 2 ABS. 1 BAUGB AM __________ ORTSÜBLICH BEKANNTGEMACHT 
WORDEN.

SANDE, DEN ____________

________________________
BÜRGERMEISTER



Straße

Straße

Straße

÷lleitung

÷lleitung

Ba
hn

ge
l‰

nd
e

W
eg

Weg

W
eg

Weg

Weg

Sportanlage

Hunde¸bungsplatz

Lagerplatz

÷l
le

itu
ng

st
ra

ss
e

Teich

Sporthalle

3

19

1

20

46

12

38

42A

6

10

Monte Pinnow
Bunker

17

16

18

40

14
B

31

12A

42

43

14
A

3

33

22

39

2

3

10C

12

6

14
C

8

20
A

27A

30

10

37

25

10
B

22

32

4

1A

16

18
A

4

29

23A

20
B

15

4

17

28

20

27

1

24

35

18

14

8

4

2

26

6

2

2A

Kletterwand

An der Eisenbahn nach Jever

Hauptstrafle

L 815

Eisenbahnstrecke

P.

Weserstraße

Westlich der L 815

Ei
se

nb
ah

n

P.

Gr
ab

en

Mitteldeich Leide

Mitteldeich Leide

Mitt
eld

eic
h L

eid
e

÷stlich der L 815

In
du

st
rie

st
ra

fle

In
du

st
rie

st
ra

fle

El
ek

tr
on

ik
rin

g

Elektronikring

Oldenburger Dam
m

M
itteldeich Leide

Al
te

nh
of

er
 Z

ug
gr

ab
en

Al
te

nh
of

er
 Z

ug
gr

ab
en

Salzengroden
Salzengroden

K 294

Ladestraße

Bahnhof Sande

Mitteldeich

Ba
hn

ho
fs

tr
aß

e
Bahnhofstraße

Bahnhofstraße

Ei
se

nb
ah

n

Deichstrafle

Neudeich

Graben

Bahnhofstrasse

Am Bahnhof Sande

6
2

14
22

2
23

15
1

2
5

64
32

46

1
18

6
28

167
42

7
1

14
13

16
1

6
24

267
7

26
8

14
14

7
8

28
10

1
19

12
12

1
15

14
11

14
6

2
33

20
7

6
21

8
5

303
31

14
7

192
6

14
2

2
43

6
25

14
7

2
25

155
6

18

14
28

5
4

4
9

390
6

24
6

8
2

6
18

2
22

6
3

6
27

17
7

30
10

4
15

184
9

2
41

191
8

7
13

185
7

2
59

32
3

395
17

4
8

28
7

50
1

2
24

6
5

2
52

5
3

6
23

2
37

6
17

14
18

14
26

7
5

2
60

14
16

6
26

2
58

32
7

28
1

14
27

111
6

32
2

6
10

6
14

7
19

247
6

13
17

16
11

8
6

304
32

6
20

7
12

405
7

50
2

2
31

2
36

4
16

13
24

4
7

271
6

20
4

2
51

13
22

7
4

15
6

12
112

61

12
10

2
47

20
8

13
16

2
62

7
15

6
4

1
17

17
16

14
12

160
6

16
9

12
5

2
38

6
16

14
20

17
15

301
29

26
4

2
49

4
11

8
3

1
21

4
2

2
50

13
21

17
1

17
6

1
20

7
9

111
7

19
2

183
9

4
13

5
1

16
2

6
1

6
4

14
17

2
42

2
57

4
20

218
17

393
17

7
11

2
21

7
6

2
55

1
16

33
2

4
1

29
1

7
16

17
5

2
27

377
29

2
15

7
14

13
23

7
7

28
6

26
9

152
4

6
11

6
19

11
3

4
21

9
1

16

7
3

33
1

4
2

7
8

362
7

28
3

7
4

14
22

17
11

7
5

14
10

2
45

12
6

2
46

2
35

269
6

2
64

177
6

14
12

2
14

14
8

129
2

186
7

4
17

2
63

2
56

6
2

17
2

6
12

17
13

6
22

6
3

4
12

302
47

14
24

6
15

12
9

111
4

14
21

14
12

28
9

32
6

16
12

14
15

32
5

111
5

8
1

9
2

2
44

22
1

14
3

14
8

8
4

7
9

137
64

17
9

29
2

2
29

÷l
lei

tu
ng

st
ra

ss
e

Ö
lle

itu
ng

G
as

le
itu

ngÖ
lle

itu
ng

GH: max. 10,0 m

MI

0,6 o

TF: 2, 3, 4, 6 

0,8 a

TF: 1.1, 1.2, 1.5, 4, 
5, 6 

GEE

TF: 1.3, 1.6 

TF: 1.3 

VERFAHRENSVERMERKE

4. Öffentliche Verkehrsflächen

Verkehrsflächen
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BEBAUUNGSPLAN NR.   44 "GEWERBEGEBIET BAHNHOFSTRASSE SÜD"  

GEMARKUNG , FLUR 

M. 1 : 2.000

DATUM ÄNDERUNGEN

PLANVERFASSER

BLATTGR. DATUM 

PROJEKT-NR. PROJEKT-DATEI GEPRÜFTPROJEKTLEIT. BEARBEITUNG CAD-BEARB.

PLANSTANDVERFAHRENSART

THALEN CONSULT GMBH       INGENIEURE   -   ARCHITEKTEN   -   STADTPLANER
Sitz der Gesellschaft:  Urwaldstr. 39   26340 Neuenburg   Tel. 0 44 52 - 9 16 - 0   Fax 0 44 52 - 916 - 1 01   E-Mail: info@thalen.de

ABTEILUNG STADT- UND LANDSCHAFTSPLANUNG 

PLANINHALT

GEMEINDE / AUFTRAGGEBER

BEBAUUNGSPLAN NR. 44 
"GEWERBEGEBIET BAHNHOFSTRASSE SÜD"

GEMEINDE SANDE

MASSSTAB

1 : 2000

ÜBERSICHTSKARTE                                                                                                                  M. 1 : 5.000

8918

Vorentwurf

2012_09_12_BPV44.vwx Winter König

12.09.2012

Winter

970 x 594

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

PLANZEICHENERKLÄRUNG GEMÄß PLANZV 1990 PRÄAMBEL

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

VERFAHRENSVERMERKE

2. PLANUNTERLAGE

KARTENGRUNDLAGE:  LIEGENSCHAFTSKARTE
                                         MAßSTAB: 1 : 1 000
                                         „QUELLE“: AUSZUG AUS DEN GEOBASISDATEN DER NIEDERSÄCHSISCHEN
                                          VERMESSUNGS- UND KATASTERVERWALTUNG

                                                                                                                                    © 2011 

HERAUSGEBER:          LANDESAMT FÜR GEOINFORMATION UND LANDENTWICKLUNG  NIEDERSACHSEN
                                         OLDENBURG

ANGABEN UND PRÄSENTATIONEN DES AMTLICHEN VERMESSUNGSWESENS SIND DURCH DAS 
NIEDERSÄCHSISCHE GESETZ ÜBER DAS AMTLICHE VERMESSUNGSWESEN (NVermG) SOWIE DURCH DAS 
GESETZ ÜBER URHEBERRECHT UND VERWANDTE SCHUTZRECHTE (URHEBERRECHTSSCHUTZGESETZ) 
GESETZLICH GESCHÜTZT.

DIE VERWENDUNG FÜR NICHTEIGENE ODER FÜR WIRTSCHAFTLICHE ZWECKE UND DIE ÖFFENTLICHE 
WIEDERGABE VON ANGABEN DES AMTLICHEN VERMESSUNGSVERZEICHNISSE UND VON 
STANDARDPRÄSENTATIONEN IST NUR MIT ERLAUBNIS DER ZUSTÄNDIGEN VERMESSUNGS- UND 
KATASTERBEHÖRDE ZULÄSSIG. KEINER ERLAUBNIS BEDARF
1. DIE VERWERTUNG VON ANGABEN DES AMTLICHEN VERMESSUNGSWESEN UND VON 
     STANDARDPRÄSENTATIONEN FÜR AUFGABEN DES ÜBERTRAGENEN WIRKUNGSKREISES DURCH 
      KOMMUNALE KÖRPERSCHAFTEN,
2. DIE ÖFFENTLICHE WIEDERGABE VON ANGABEN DES AMTLICHEN VERMESSUNGSWESENS
       UND VON STANDARDPRÄSENTATIONEN DURCH KOMMUNALE KÖRPERSCHAFTEN, SOWEIT DIESE
       IM RAHMEN IHRER AUFGABENERFÜLLUNG EIGENE INFORMATIONEN FÜR DRITTE BEREITSTELLEN
       (AUSZUG AUS § 5 (3) NVermG).

DIE PLANUNTERLAGE ENTSPRICHT DEM INHALT DES LIEGENSCHAFTSKATASTERS UND WEIST DIE 
STÄDTEBAULICH BEDEUTSAMEN ANLAGEN SOWIE STRAßEN, WEGE UND PLÄTZE NACH (STAND VOM 
...................). SIE IST HINSICHTLICH DER DARSTELLUNG DER GRENZEN UND DER BAULICHEN ANLAGEN 
EINWANDFREI.

OLDENBURG,                                          DEN ………………..
LANDESAMT FÜR GEOINFORMATION,                         
UND LANDENTWICKLUNG NIEDERSACHSEN     
 
   
……………………………………………………….…
KATASTERAMT VAREL 

                                        ………………………………………………………………….
                                        (UNTERSCHRIFT)

_____________________________________________________________________________________

3. ENTWURF UND VERFAHRENSBETREUUNG:
   
THALEN CONSULT GMBH

PROJEKTBEARBEITUNG:  DIPL.-ING. L. WINTER
TECHNISCHE MITARBEIT:                     A. KÖNIG      
_________________________________________________________________________________ 
 
4. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

DER RAT DER GEMEINDE SANDE HAT IN SEINER SITZUNG AM ___________ DEM ENTWURF DES 
BEBAUUNGSPLANES UND DER BEGRÜNDUNG ZUGESTIMMT UND SEINE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG 
GEMÄSS § 3 ABS. 2 BAUGB BESCHLOSSEN. ORT UND DAUER DER ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG SOWIE 
ANGABEN DAZU, WELCHE ARTEN UMWELTBEZOGENER INFORMATIONEN VERFÜGBAR SIND, WURDEN AM 
__________ ORTSÜBLICH BEKANNTGEMACHT. DER ENTWURF DES BEBAUUNGSPLANES UND DER 
BEGRÜNDUNG SOWIE DIE WESENTLICHEN, BEREITS VORLIEGENDEN UMWELTBEZOGENEN 
STELLUNGNAHMEN HABEN VOM __________ BIS ____________ GEMÄSS § 3 ABS. 2 BAUGB ÖFFENTLICH 
AUSGELEGEN.

SANDE, DEN ___________

____________________________________
BÜRGERMEISTER
__________________________________________________________________________________

5. SATZUNGSBESCHLUSS

DER RAT DER GEMEINDE SANDE HAT DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 44 "GEWERBEGEBIET  
BAHNHOFSTRASSE SÜD" NACH PRÜFUNG DER BEDENKEN UND ANREGUNGEN GEMÄSS § 3 ABS. 2 
BAUGB IN SEINER SITZUNG AM __________ ALS SATZUNG (§10 BAUGB) SOWIE DIE BEGRÜNDUNG 
BESCHLOSSEN.

SANDE, DEN ______________

__________________________
BÜRGERMEISTER
__________________________________________________________________________________

6. INKRAFTTRETEN

DER BESCHLUSS DES BEBAUUNGSPLANES DURCH DIE GEMEINDE IST GEMÄSS § 10 BAUGB AM 
__________ IM AMTSBLATT FÜR DEN LANDKREIS FRIESLAND BEKANNTGEMACHT WORDEN. DER 
BEBAUUNGSPLAN NR. 44 "GEWERBEGEBIET  BAHNHOFSTRASSE SÜD" IST DAMIT AM _____________ 
RECHTSVERBINDLICH GEWORDEN.

SANDE, DEN ____________

________________________
BÜRGERMEISTER
__________________________________________________________________________________

7. VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN

INNERHALB VON EINEM JAHR NACH INKRAFTTRETEN DES BEBAUUNGSPLANES IST DIE VERLETZUNG 
VON VORSCHRIFTEN BEIM ZUSTANDEKOMMEN DES BEBAUUNGSPLANES NICHT GELTEND GEMACHT 
WORDEN.

SANDE, DEN __________

____________________
BÜRGERMEISTER

AUFGRUND DES § 1 ABS. 3 UND DES § 10 DES BAUGESETZBUCHES (BAUGB)  I. V. M. § 58 DES 
NIEDERSÄCHSISCHEN KOMMUNALVERFASSUNGSGESETZES (NKOMVG) HAT DER RAT DER GEMEINDE 
SANDE DIESEN BEBAUUNGSPLAN NR. 44 "GEWERBEGEBIET BAHNHOFSTRASSE SÜD", BESTEHEND AUS 
DER PLANZEICHNUNG UND DEN TEXTLICHEN FESTSETZUNGEN, ALS SATZUNG BESCHLOSSEN. 

SANDE, DEN ______________

____________________                                                      
BÜRGERMEISTER                                                                                                   (SIEGEL)

Im gesamten Planbereich können Kampfmittel oder Bombenblindgänger aus dem 2. Weltkrieg vorhanden sein. Vor 
Beginn von Bau- und Abbruchmaßnahmen oder bei Erdarbeiten ist mit dem FD Umwelt der Gemeinde Sande bzw. dem 
Fachdienst Umwelt des Landkreises Friesland abzustimmen, ob eine Sondierung vorgenommen werden muss. Eine 
erforderliche Kampfmittelräumung oder Beseitigung von Blindgängern ist fachgerecht von anerkannten Betrieben 
auszuführen

1. Es gilt die BauNVO 1990.

2. Sollten bei Bodenbewegungen oder Bauarbeiten Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen gefunden werden ist 
unverzüglich der Landkreis Friesland - Fachdienst Umwelt - zu informieren.

3. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u. a. sein: 
Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen und 
Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des 
Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen dem Landkreis Friesland als unterer 
Denkmalschutzbehörde unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der 
Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen 
nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die 
Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

4. Beim Ausbau der technischen Infrastruktur (Straßen und Wegebau, Ver- und Entsorgungsleitungen) sind die 
Ausbauunternehmer vor Beginn von Bauarbeiten verpflichtet, sich rechtzeitig mit den jeweiligen 
Versorgungsunternehmen, deren Leitungen vor Ort verlegt sind, abzustimmen (Erkundungspflicht der 
Ausbauunternehmer).

1. Siedlungsbeschränkungszone
Das Planungsgebiet befindet sich innerhalb der Siedlungsbeschränkungszone des Verkehrslandeplatzes Mariensiel. 
Gebäude und Anlagen, deren Höhe mehr als 30 m über Oberkante Gelände beträgt, sind unzulässig.

2. Sichtflächen (Sichtdreiecke)
Innerhalb des Sichtdreiecks ist für Anpflanzungen und Nebenanlagen eine Höhe von über 0,80 m über 
Bordstein-Oberkante nicht zulässig.

3. Richtfunkstrecke
In einem Bereich von 100 m beiderseits der Richtfunkstrecken besteht eine Bauhöhenbeschränkung von 22 m über NN.

4. Ölleitung
Die Lage der Ölleitungen ist nicht genau bekannt. Die in den B-Plan übernommenen Leitungstrassen stellen nur den 
ungefähren Verlauf der Leitungen dar. Bauarbeiten im Umfeld der Leitungen bedürfen der vorherigen Abstimmung mit 
dem Leitungsträger (NWO, Nord-West Oelleitung GmbH, Zum Ölhafen 207, 26384 Wilhelmshaven).

Räumlicher Geltungsbereich

3. Bauweise

1. Art der baulichen Nutzung

Mischgebiete

2. Maß der baulichen Nutzung

0,8 Grundflächenzahl als Höchstmaß

Baugrenze

GH: max. 10,00 m maximal zulässige Gebäudehöhe

MI

 a abweichende Bauweise

Gewerbegebiete (eingeschränkt)GEE

 o offene Bauweise

Straßenbegrenzungslinie

textliche Festsetzung Nr. 1TF: 1

Graben

6. Wasserflächen und  Flächen für die die Regelung des Wasserabflusses

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes

8. Sonstige Planzeichen

unterirdisch (Ölleitung)

5. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

Abgrenzung unterschiedlicher Art der baulichen Nutzung (GEE/MI und Abgrenzung 
Teilbereich, in dem höhere Lärmemissionskontingente gemäß TF 1.3 und Diskotheken 
gemäß TF 1.6 zulässig sind

7. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen
 zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen gemäß TF 6

1. Eingeschränktes Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO

1.1 In den eingeschränkten Gewerbegebieten (GEE) sind Einzelhandelsbetriebe als Gewerbebetriebe aller Art mit 
nachstehend aufgeführten hoch zentren- oder nahversorgungsempfindlichen Sortimenten und Verkaufsflächen für den 
Verkauf an Endverbraucher nicht zulässig:
- Nahrungs- und Genussmittel
- Drogerie / Parfümerie
- Bücher / Zeitschriften
Ausgenommen hiervon ist der Produktverkauf im räumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit Handwerks- oder 
produzierenden Gewerbebetrieben.

1.2 Es sind nur Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulässig, deren Geräuschemissionen die Emissionskontingente LEK 
nach DIN 45691 tags (6.00 - 22.00) von 60 dB(A) und nachts (22.00 - 6.00) von 45 dB(A) nicht überschreiten. Die 
Berechnung des im Geltungsbereiches des Bebauungsplanes angegebenen Emissionskontingents (LEK) wurde mit der 
Annahme freier Schallausbreitung vom Emissions- zum Immissionsort und ausschließlich unter Berücksichtung des 
Abstandsmaßes und ohne Berücksichtung von Abschirmungen und von Boden- und Meteorologiedämpfung nach DIN 
ISO 9613-2 „Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien“, Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren“ 
durchgeführt. 

1.3 Im gekennzeichneten Bereich sind abweichend von der textliche Festsetzung 1.2 Vorhaben zulässig, deren 
Geräuschemissionen die Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 tags (6.00 - 22.00) von 65 dB(A) und nachts 
(22.00 - 6.00) von 50 dB(A) nicht überschreiten.

1.4 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter sind im 
gekennzeichneten Bereich nicht zulässig.

1.5 Vergnügungsstätten (§ 8 Abs. 2. Nr. 3 BauNVO) sind mit Ausnahme der nachfolgenden textlichen Festsetzung auch 
ausnahmsweise nicht zulässig. 

1.6 Im gekennzeichneten Bereich sind von den Vergnügungsstätten gemäß § 8 Abs. 2. Nr. 3 BauNVO Diskotheken 
ausnahmsweise zulässig.

2. Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO

2.1 In den Mischgebieten (MI) sind Einzelhandelsbetriebe als das Wohnen nicht wesentliche störende Gewerbebetriebe 
mit nachstehend aufgeführten hoch zentren- oder nahversorgungsempfindlichen Sortimenten und Verkaufsflächen für 
den Verkauf an Endverbraucher nicht zulässig:
- Nahrungs- und Genussmittel
- Drogerie / Parfümerie
- Bücher / Zeitschriften
Ausgenommen hiervon ist der Produktverkauf im räumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit Handwerks- oder 
produzierenden Gewerbebetrieben.

2.2 Gartenbaubetriebe sind nicht zulässig

2.3 Vergnügungsstätten (§ 6 Abs. 2 Nr. 8 und Abs. 3 BauNVO) sind auch ausnahmsweise nicht zulässig.

3. Höhe und Höhenlage baulicher Anlagen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 18 BauNVO

3.1 Als unterer Bezugspunkt gilt der Schnittpunkt der Mittelachse des Grundstücks mit der Mittelachse der 
nächstgelegenen Erschließungsstraße. Bei Gebäuden, die nicht an eine Erschließungsstraße angrenzen, ist der untere 
Bezugspunkt der Schnittpunkt der Mittelachse der Zufahrt mit der Mittelachse der Erschließungsstraße.

3.2 Die Oberkante des Erdgeschossfertigfußbodens darf 0,50 m über o.g. unterem Bezugspunkt nicht überschreiten.

4. Nebenanlagen und Garagen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 12 u. 14 BauNVO 

Garagen und Nebenanlagen als Gebäude sind zwischen den nicht-überbaubaren Grundstücksflächen und den 
Straßenbegrenzungslinien nicht zulässig.

5. Abweichende Bauweise gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 Abs. 4 BauNVO

In der abweichenden Bauweise sind maximale Gebäudelängen (Summe aller aneinandergebauten Einzelgebäude) 
über 50 m zulässig. Die Grenzabstände richten sich nach Landesrecht.

6. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft; hier: Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB

Bäume und Gehölze in den gekennzeichneten Flächen sind dauerhaft zu erhalten. Abgänge sind zu ersetzen. Gräben 
sind zu erhalten.

Abgrenzung von Bereichen mit höheren Lärmemissionskontingenten gemäß TF 1.3

Abgrenzung des Bereiches, in dem Betriebsangehörigenwohnen  gemäß TF 1.4 
nicht zulässig ist

1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

DER RAT DER GEMEINDE SANDE HAT IN SEINER SITZUNG AM ___________  DIE AUFSTELLUNG DES 
BEBAUUNGSPLANS NR. 44 "GEWERBEGEBIET  BAHNHOFSTRASSE SÜD" BESCHLOSSEN. DER 
AUFSTELLUNGSBESCHLUSS IST GEMÄSS § 2 ABS. 1 BAUGB AM __________ ORTSÜBLICH BEKANNTGEMACHT 
WORDEN.

SANDE, DEN ____________

________________________
BÜRGERMEISTER
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4. Öffentliche Verkehrsflächen

Verkehrsflächen

HINWEISE

KENNZEICHNUNGEN
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BEBAUUNGSPLAN NR.   44 "GEWERBEGEBIET BAHNHOFSTRASSE SÜD"  

GEMARKUNG , FLUR 

M. 1 : 2.000

DATUM ÄNDERUNGEN

PLANVERFASSER

BLATTGR. DATUM 

PROJEKT-NR. PROJEKT-DATEI GEPRÜFTPROJEKTLEIT. BEARBEITUNG CAD-BEARB.

PLANSTANDVERFAHRENSART

THALEN CONSULT GMBH       INGENIEURE   -   ARCHITEKTEN   -   STADTPLANER
Sitz der Gesellschaft:  Urwaldstr. 39   26340 Neuenburg   Tel. 0 44 52 - 9 16 - 0   Fax 0 44 52 - 916 - 1 01   E-Mail: info@thalen.de

ABTEILUNG STADT- UND LANDSCHAFTSPLANUNG 

PLANINHALT

GEMEINDE / AUFTRAGGEBER

BEBAUUNGSPLAN NR. 44 
"GEWERBEGEBIET BAHNHOFSTRASSE SÜD"

GEMEINDE SANDE

MASSSTAB

1 : 2000

ÜBERSICHTSKARTE                                                                                                                  M. 1 : 5.000

8918

Vorentwurf

2012_09_12_BPV44.vwx Winter König

12.09.2012

Winter

970 x 594

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

PLANZEICHENERKLÄRUNG GEMÄß PLANZV 1990 PRÄAMBEL

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

VERFAHRENSVERMERKE

2. PLANUNTERLAGE

KARTENGRUNDLAGE:  LIEGENSCHAFTSKARTE
                                         MAßSTAB: 1 : 1 000
                                         „QUELLE“: AUSZUG AUS DEN GEOBASISDATEN DER NIEDERSÄCHSISCHEN
                                          VERMESSUNGS- UND KATASTERVERWALTUNG

                                                                                                                                    © 2011 

HERAUSGEBER:          LANDESAMT FÜR GEOINFORMATION UND LANDENTWICKLUNG  NIEDERSACHSEN
                                         OLDENBURG

ANGABEN UND PRÄSENTATIONEN DES AMTLICHEN VERMESSUNGSWESENS SIND DURCH DAS 
NIEDERSÄCHSISCHE GESETZ ÜBER DAS AMTLICHE VERMESSUNGSWESEN (NVermG) SOWIE DURCH DAS 
GESETZ ÜBER URHEBERRECHT UND VERWANDTE SCHUTZRECHTE (URHEBERRECHTSSCHUTZGESETZ) 
GESETZLICH GESCHÜTZT.

DIE VERWENDUNG FÜR NICHTEIGENE ODER FÜR WIRTSCHAFTLICHE ZWECKE UND DIE ÖFFENTLICHE 
WIEDERGABE VON ANGABEN DES AMTLICHEN VERMESSUNGSVERZEICHNISSE UND VON 
STANDARDPRÄSENTATIONEN IST NUR MIT ERLAUBNIS DER ZUSTÄNDIGEN VERMESSUNGS- UND 
KATASTERBEHÖRDE ZULÄSSIG. KEINER ERLAUBNIS BEDARF
1. DIE VERWERTUNG VON ANGABEN DES AMTLICHEN VERMESSUNGSWESEN UND VON 
     STANDARDPRÄSENTATIONEN FÜR AUFGABEN DES ÜBERTRAGENEN WIRKUNGSKREISES DURCH 
      KOMMUNALE KÖRPERSCHAFTEN,
2. DIE ÖFFENTLICHE WIEDERGABE VON ANGABEN DES AMTLICHEN VERMESSUNGSWESENS
       UND VON STANDARDPRÄSENTATIONEN DURCH KOMMUNALE KÖRPERSCHAFTEN, SOWEIT DIESE
       IM RAHMEN IHRER AUFGABENERFÜLLUNG EIGENE INFORMATIONEN FÜR DRITTE BEREITSTELLEN
       (AUSZUG AUS § 5 (3) NVermG).

DIE PLANUNTERLAGE ENTSPRICHT DEM INHALT DES LIEGENSCHAFTSKATASTERS UND WEIST DIE 
STÄDTEBAULICH BEDEUTSAMEN ANLAGEN SOWIE STRAßEN, WEGE UND PLÄTZE NACH (STAND VOM 
...................). SIE IST HINSICHTLICH DER DARSTELLUNG DER GRENZEN UND DER BAULICHEN ANLAGEN 
EINWANDFREI.

OLDENBURG,                                          DEN ………………..
LANDESAMT FÜR GEOINFORMATION,                         
UND LANDENTWICKLUNG NIEDERSACHSEN     
 
   
……………………………………………………….…
KATASTERAMT VAREL 

                                        ………………………………………………………………….
                                        (UNTERSCHRIFT)

_____________________________________________________________________________________

3. ENTWURF UND VERFAHRENSBETREUUNG:
   
THALEN CONSULT GMBH

PROJEKTBEARBEITUNG:  DIPL.-ING. L. WINTER
TECHNISCHE MITARBEIT:                     A. KÖNIG      
_________________________________________________________________________________ 
 
4. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

DER RAT DER GEMEINDE SANDE HAT IN SEINER SITZUNG AM ___________ DEM ENTWURF DES 
BEBAUUNGSPLANES UND DER BEGRÜNDUNG ZUGESTIMMT UND SEINE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG 
GEMÄSS § 3 ABS. 2 BAUGB BESCHLOSSEN. ORT UND DAUER DER ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG SOWIE 
ANGABEN DAZU, WELCHE ARTEN UMWELTBEZOGENER INFORMATIONEN VERFÜGBAR SIND, WURDEN AM 
__________ ORTSÜBLICH BEKANNTGEMACHT. DER ENTWURF DES BEBAUUNGSPLANES UND DER 
BEGRÜNDUNG SOWIE DIE WESENTLICHEN, BEREITS VORLIEGENDEN UMWELTBEZOGENEN 
STELLUNGNAHMEN HABEN VOM __________ BIS ____________ GEMÄSS § 3 ABS. 2 BAUGB ÖFFENTLICH 
AUSGELEGEN.

SANDE, DEN ___________

____________________________________
BÜRGERMEISTER
__________________________________________________________________________________

5. SATZUNGSBESCHLUSS

DER RAT DER GEMEINDE SANDE HAT DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 44 "GEWERBEGEBIET  
BAHNHOFSTRASSE SÜD" NACH PRÜFUNG DER BEDENKEN UND ANREGUNGEN GEMÄSS § 3 ABS. 2 
BAUGB IN SEINER SITZUNG AM __________ ALS SATZUNG (§10 BAUGB) SOWIE DIE BEGRÜNDUNG 
BESCHLOSSEN.

SANDE, DEN ______________

__________________________
BÜRGERMEISTER
__________________________________________________________________________________

6. INKRAFTTRETEN

DER BESCHLUSS DES BEBAUUNGSPLANES DURCH DIE GEMEINDE IST GEMÄSS § 10 BAUGB AM 
__________ IM AMTSBLATT FÜR DEN LANDKREIS FRIESLAND BEKANNTGEMACHT WORDEN. DER 
BEBAUUNGSPLAN NR. 44 "GEWERBEGEBIET  BAHNHOFSTRASSE SÜD" IST DAMIT AM _____________ 
RECHTSVERBINDLICH GEWORDEN.

SANDE, DEN ____________

________________________
BÜRGERMEISTER
__________________________________________________________________________________

7. VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN

INNERHALB VON EINEM JAHR NACH INKRAFTTRETEN DES BEBAUUNGSPLANES IST DIE VERLETZUNG 
VON VORSCHRIFTEN BEIM ZUSTANDEKOMMEN DES BEBAUUNGSPLANES NICHT GELTEND GEMACHT 
WORDEN.

SANDE, DEN __________

____________________
BÜRGERMEISTER

AUFGRUND DES § 1 ABS. 3 UND DES § 10 DES BAUGESETZBUCHES (BAUGB)  I. V. M. § 58 DES 
NIEDERSÄCHSISCHEN KOMMUNALVERFASSUNGSGESETZES (NKOMVG) HAT DER RAT DER GEMEINDE 
SANDE DIESEN BEBAUUNGSPLAN NR. 44 "GEWERBEGEBIET BAHNHOFSTRASSE SÜD", BESTEHEND AUS 
DER PLANZEICHNUNG UND DEN TEXTLICHEN FESTSETZUNGEN, ALS SATZUNG BESCHLOSSEN. 

SANDE, DEN ______________

____________________                                                      
BÜRGERMEISTER                                                                                                   (SIEGEL)

Im gesamten Planbereich können Kampfmittel oder Bombenblindgänger aus dem 2. Weltkrieg vorhanden sein. Vor 
Beginn von Bau- und Abbruchmaßnahmen oder bei Erdarbeiten ist mit dem FD Umwelt der Gemeinde Sande bzw. dem 
Fachdienst Umwelt des Landkreises Friesland abzustimmen, ob eine Sondierung vorgenommen werden muss. Eine 
erforderliche Kampfmittelräumung oder Beseitigung von Blindgängern ist fachgerecht von anerkannten Betrieben 
auszuführen

1. Es gilt die BauNVO 1990.

2. Sollten bei Bodenbewegungen oder Bauarbeiten Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen gefunden werden ist 
unverzüglich der Landkreis Friesland - Fachdienst Umwelt - zu informieren.

3. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u. a. sein: 
Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen und 
Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des 
Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen dem Landkreis Friesland als unterer 
Denkmalschutzbehörde unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der 
Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen 
nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die 
Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

4. Beim Ausbau der technischen Infrastruktur (Straßen und Wegebau, Ver- und Entsorgungsleitungen) sind die 
Ausbauunternehmer vor Beginn von Bauarbeiten verpflichtet, sich rechtzeitig mit den jeweiligen 
Versorgungsunternehmen, deren Leitungen vor Ort verlegt sind, abzustimmen (Erkundungspflicht der 
Ausbauunternehmer).

1. Siedlungsbeschränkungszone
Das Planungsgebiet befindet sich innerhalb der Siedlungsbeschränkungszone des Verkehrslandeplatzes Mariensiel. 
Gebäude und Anlagen, deren Höhe mehr als 30 m über Oberkante Gelände beträgt, sind unzulässig.

2. Sichtflächen (Sichtdreiecke)
Innerhalb des Sichtdreiecks ist für Anpflanzungen und Nebenanlagen eine Höhe von über 0,80 m über 
Bordstein-Oberkante nicht zulässig.

3. Richtfunkstrecke
In einem Bereich von 100 m beiderseits der Richtfunkstrecken besteht eine Bauhöhenbeschränkung von 22 m über NN.

4. Ölleitung
Die Lage der Ölleitungen ist nicht genau bekannt. Die in den B-Plan übernommenen Leitungstrassen stellen nur den 
ungefähren Verlauf der Leitungen dar. Bauarbeiten im Umfeld der Leitungen bedürfen der vorherigen Abstimmung mit 
dem Leitungsträger (NWO, Nord-West Oelleitung GmbH, Zum Ölhafen 207, 26384 Wilhelmshaven).

Räumlicher Geltungsbereich

3. Bauweise

1. Art der baulichen Nutzung

Mischgebiete

2. Maß der baulichen Nutzung

0,8 Grundflächenzahl als Höchstmaß

Baugrenze

GH: max. 10,00 m maximal zulässige Gebäudehöhe

MI

 a abweichende Bauweise

Gewerbegebiete (eingeschränkt)GEE

 o offene Bauweise

Straßenbegrenzungslinie

textliche Festsetzung Nr. 1TF: 1

Graben

6. Wasserflächen und  Flächen für die die Regelung des Wasserabflusses

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes

8. Sonstige Planzeichen

unterirdisch (Ölleitung)

5. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

Abgrenzung unterschiedlicher Art der baulichen Nutzung (GEE/MI und Abgrenzung 
Teilbereich, in dem höhere Lärmemissionskontingente gemäß TF 1.3 und Diskotheken 
gemäß TF 1.6 zulässig sind

7. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen
 zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen gemäß TF 6

1. Eingeschränktes Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO

1.1 In den eingeschränkten Gewerbegebieten (GEE) sind Einzelhandelsbetriebe als Gewerbebetriebe aller Art mit 
nachstehend aufgeführten hoch zentren- oder nahversorgungsempfindlichen Sortimenten und Verkaufsflächen für den 
Verkauf an Endverbraucher nicht zulässig:
- Nahrungs- und Genussmittel
- Drogerie / Parfümerie
- Bücher / Zeitschriften
Ausgenommen hiervon ist der Produktverkauf im räumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit Handwerks- oder 
produzierenden Gewerbebetrieben.

1.2 Es sind nur Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulässig, deren Geräuschemissionen die Emissionskontingente LEK 
nach DIN 45691 tags (6.00 - 22.00) von 60 dB(A) und nachts (22.00 - 6.00) von 45 dB(A) nicht überschreiten. Die 
Berechnung des im Geltungsbereiches des Bebauungsplanes angegebenen Emissionskontingents (LEK) wurde mit der 
Annahme freier Schallausbreitung vom Emissions- zum Immissionsort und ausschließlich unter Berücksichtung des 
Abstandsmaßes und ohne Berücksichtung von Abschirmungen und von Boden- und Meteorologiedämpfung nach DIN 
ISO 9613-2 „Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien“, Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren“ 
durchgeführt. 

1.3 Im gekennzeichneten Bereich sind abweichend von der textliche Festsetzung 1.2 Vorhaben zulässig, deren 
Geräuschemissionen die Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 tags (6.00 - 22.00) von 65 dB(A) und nachts 
(22.00 - 6.00) von 50 dB(A) nicht überschreiten.

1.4 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter sind im 
gekennzeichneten Bereich nicht zulässig.

1.5 Vergnügungsstätten (§ 8 Abs. 2. Nr. 3 BauNVO) sind mit Ausnahme der nachfolgenden textlichen Festsetzung auch 
ausnahmsweise nicht zulässig. 

1.6 Im gekennzeichneten Bereich sind von den Vergnügungsstätten gemäß § 8 Abs. 2. Nr. 3 BauNVO Diskotheken 
ausnahmsweise zulässig.

2. Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO

2.1 In den Mischgebieten (MI) sind Einzelhandelsbetriebe als das Wohnen nicht wesentliche störende Gewerbebetriebe 
mit nachstehend aufgeführten hoch zentren- oder nahversorgungsempfindlichen Sortimenten und Verkaufsflächen für 
den Verkauf an Endverbraucher nicht zulässig:
- Nahrungs- und Genussmittel
- Drogerie / Parfümerie
- Bücher / Zeitschriften
Ausgenommen hiervon ist der Produktverkauf im räumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit Handwerks- oder 
produzierenden Gewerbebetrieben.

2.2 Gartenbaubetriebe sind nicht zulässig

2.3 Vergnügungsstätten (§ 6 Abs. 2 Nr. 8 und Abs. 3 BauNVO) sind auch ausnahmsweise nicht zulässig.

3. Höhe und Höhenlage baulicher Anlagen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 18 BauNVO

3.1 Als unterer Bezugspunkt gilt der Schnittpunkt der Mittelachse des Grundstücks mit der Mittelachse der 
nächstgelegenen Erschließungsstraße. Bei Gebäuden, die nicht an eine Erschließungsstraße angrenzen, ist der untere 
Bezugspunkt der Schnittpunkt der Mittelachse der Zufahrt mit der Mittelachse der Erschließungsstraße.

3.2 Die Oberkante des Erdgeschossfertigfußbodens darf 0,50 m über o.g. unterem Bezugspunkt nicht überschreiten.

4. Nebenanlagen und Garagen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 12 u. 14 BauNVO 

Garagen und Nebenanlagen als Gebäude sind zwischen den nicht-überbaubaren Grundstücksflächen und den 
Straßenbegrenzungslinien nicht zulässig.

5. Abweichende Bauweise gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 Abs. 4 BauNVO

In der abweichenden Bauweise sind maximale Gebäudelängen (Summe aller aneinandergebauten Einzelgebäude) 
über 50 m zulässig. Die Grenzabstände richten sich nach Landesrecht.

6. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft; hier: Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB

Bäume und Gehölze in den gekennzeichneten Flächen sind dauerhaft zu erhalten. Abgänge sind zu ersetzen. Gräben 
sind zu erhalten.

Abgrenzung von Bereichen mit höheren Lärmemissionskontingenten gemäß TF 1.3

Abgrenzung des Bereiches, in dem Betriebsangehörigenwohnen  gemäß TF 1.4 
nicht zulässig ist

1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

DER RAT DER GEMEINDE SANDE HAT IN SEINER SITZUNG AM ___________  DIE AUFSTELLUNG DES 
BEBAUUNGSPLANS NR. 44 "GEWERBEGEBIET  BAHNHOFSTRASSE SÜD" BESCHLOSSEN. DER 
AUFSTELLUNGSBESCHLUSS IST GEMÄSS § 2 ABS. 1 BAUGB AM __________ ORTSÜBLICH BEKANNTGEMACHT 
WORDEN.

SANDE, DEN ____________

________________________
BÜRGERMEISTER
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4. Öffentliche Verkehrsflächen

Verkehrsflächen

HINWEISE

KENNZEICHNUNGEN
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BEBAUUNGSPLAN NR.   44 "GEWERBEGEBIET BAHNHOFSTRASSE SÜD"  

GEMARKUNG , FLUR 

M. 1 : 2.000

DATUM ÄNDERUNGEN

PLANVERFASSER

BLATTGR. DATUM 

PROJEKT-NR. PROJEKT-DATEI GEPRÜFTPROJEKTLEIT. BEARBEITUNG CAD-BEARB.

PLANSTANDVERFAHRENSART

THALEN CONSULT GMBH       INGENIEURE   -   ARCHITEKTEN   -   STADTPLANER
Sitz der Gesellschaft:  Urwaldstr. 39   26340 Neuenburg   Tel. 0 44 52 - 9 16 - 0   Fax 0 44 52 - 916 - 1 01   E-Mail: info@thalen.de

ABTEILUNG STADT- UND LANDSCHAFTSPLANUNG 

PLANINHALT

GEMEINDE / AUFTRAGGEBER

BEBAUUNGSPLAN NR. 44 
"GEWERBEGEBIET BAHNHOFSTRASSE SÜD"

GEMEINDE SANDE

MASSSTAB

1 : 2000

ÜBERSICHTSKARTE                                                                                                                  M. 1 : 5.000

8918

Vorentwurf

2012_09_12_BPV44.vwx Winter König

12.09.2012

Winter

970 x 594

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

PLANZEICHENERKLÄRUNG GEMÄß PLANZV 1990 PRÄAMBEL

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

VERFAHRENSVERMERKE

2. PLANUNTERLAGE

KARTENGRUNDLAGE:  LIEGENSCHAFTSKARTE
                                         MAßSTAB: 1 : 1 000
                                         „QUELLE“: AUSZUG AUS DEN GEOBASISDATEN DER NIEDERSÄCHSISCHEN
                                          VERMESSUNGS- UND KATASTERVERWALTUNG

                                                                                                                                    © 2011 

HERAUSGEBER:          LANDESAMT FÜR GEOINFORMATION UND LANDENTWICKLUNG  NIEDERSACHSEN
                                         OLDENBURG

ANGABEN UND PRÄSENTATIONEN DES AMTLICHEN VERMESSUNGSWESENS SIND DURCH DAS 
NIEDERSÄCHSISCHE GESETZ ÜBER DAS AMTLICHE VERMESSUNGSWESEN (NVermG) SOWIE DURCH DAS 
GESETZ ÜBER URHEBERRECHT UND VERWANDTE SCHUTZRECHTE (URHEBERRECHTSSCHUTZGESETZ) 
GESETZLICH GESCHÜTZT.

DIE VERWENDUNG FÜR NICHTEIGENE ODER FÜR WIRTSCHAFTLICHE ZWECKE UND DIE ÖFFENTLICHE 
WIEDERGABE VON ANGABEN DES AMTLICHEN VERMESSUNGSVERZEICHNISSE UND VON 
STANDARDPRÄSENTATIONEN IST NUR MIT ERLAUBNIS DER ZUSTÄNDIGEN VERMESSUNGS- UND 
KATASTERBEHÖRDE ZULÄSSIG. KEINER ERLAUBNIS BEDARF
1. DIE VERWERTUNG VON ANGABEN DES AMTLICHEN VERMESSUNGSWESEN UND VON 
     STANDARDPRÄSENTATIONEN FÜR AUFGABEN DES ÜBERTRAGENEN WIRKUNGSKREISES DURCH 
      KOMMUNALE KÖRPERSCHAFTEN,
2. DIE ÖFFENTLICHE WIEDERGABE VON ANGABEN DES AMTLICHEN VERMESSUNGSWESENS
       UND VON STANDARDPRÄSENTATIONEN DURCH KOMMUNALE KÖRPERSCHAFTEN, SOWEIT DIESE
       IM RAHMEN IHRER AUFGABENERFÜLLUNG EIGENE INFORMATIONEN FÜR DRITTE BEREITSTELLEN
       (AUSZUG AUS § 5 (3) NVermG).

DIE PLANUNTERLAGE ENTSPRICHT DEM INHALT DES LIEGENSCHAFTSKATASTERS UND WEIST DIE 
STÄDTEBAULICH BEDEUTSAMEN ANLAGEN SOWIE STRAßEN, WEGE UND PLÄTZE NACH (STAND VOM 
...................). SIE IST HINSICHTLICH DER DARSTELLUNG DER GRENZEN UND DER BAULICHEN ANLAGEN 
EINWANDFREI.

OLDENBURG,                                          DEN ………………..
LANDESAMT FÜR GEOINFORMATION,                         
UND LANDENTWICKLUNG NIEDERSACHSEN     
 
   
……………………………………………………….…
KATASTERAMT VAREL 

                                        ………………………………………………………………….
                                        (UNTERSCHRIFT)

_____________________________________________________________________________________

3. ENTWURF UND VERFAHRENSBETREUUNG:
   
THALEN CONSULT GMBH

PROJEKTBEARBEITUNG:  DIPL.-ING. L. WINTER
TECHNISCHE MITARBEIT:                     A. KÖNIG      
_________________________________________________________________________________ 
 
4. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

DER RAT DER GEMEINDE SANDE HAT IN SEINER SITZUNG AM ___________ DEM ENTWURF DES 
BEBAUUNGSPLANES UND DER BEGRÜNDUNG ZUGESTIMMT UND SEINE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG 
GEMÄSS § 3 ABS. 2 BAUGB BESCHLOSSEN. ORT UND DAUER DER ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG SOWIE 
ANGABEN DAZU, WELCHE ARTEN UMWELTBEZOGENER INFORMATIONEN VERFÜGBAR SIND, WURDEN AM 
__________ ORTSÜBLICH BEKANNTGEMACHT. DER ENTWURF DES BEBAUUNGSPLANES UND DER 
BEGRÜNDUNG SOWIE DIE WESENTLICHEN, BEREITS VORLIEGENDEN UMWELTBEZOGENEN 
STELLUNGNAHMEN HABEN VOM __________ BIS ____________ GEMÄSS § 3 ABS. 2 BAUGB ÖFFENTLICH 
AUSGELEGEN.

SANDE, DEN ___________

____________________________________
BÜRGERMEISTER
__________________________________________________________________________________

5. SATZUNGSBESCHLUSS

DER RAT DER GEMEINDE SANDE HAT DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 44 "GEWERBEGEBIET  
BAHNHOFSTRASSE SÜD" NACH PRÜFUNG DER BEDENKEN UND ANREGUNGEN GEMÄSS § 3 ABS. 2 
BAUGB IN SEINER SITZUNG AM __________ ALS SATZUNG (§10 BAUGB) SOWIE DIE BEGRÜNDUNG 
BESCHLOSSEN.

SANDE, DEN ______________

__________________________
BÜRGERMEISTER
__________________________________________________________________________________

6. INKRAFTTRETEN

DER BESCHLUSS DES BEBAUUNGSPLANES DURCH DIE GEMEINDE IST GEMÄSS § 10 BAUGB AM 
__________ IM AMTSBLATT FÜR DEN LANDKREIS FRIESLAND BEKANNTGEMACHT WORDEN. DER 
BEBAUUNGSPLAN NR. 44 "GEWERBEGEBIET  BAHNHOFSTRASSE SÜD" IST DAMIT AM _____________ 
RECHTSVERBINDLICH GEWORDEN.

SANDE, DEN ____________

________________________
BÜRGERMEISTER
__________________________________________________________________________________

7. VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN

INNERHALB VON EINEM JAHR NACH INKRAFTTRETEN DES BEBAUUNGSPLANES IST DIE VERLETZUNG 
VON VORSCHRIFTEN BEIM ZUSTANDEKOMMEN DES BEBAUUNGSPLANES NICHT GELTEND GEMACHT 
WORDEN.

SANDE, DEN __________

____________________
BÜRGERMEISTER

AUFGRUND DES § 1 ABS. 3 UND DES § 10 DES BAUGESETZBUCHES (BAUGB)  I. V. M. § 58 DES 
NIEDERSÄCHSISCHEN KOMMUNALVERFASSUNGSGESETZES (NKOMVG) HAT DER RAT DER GEMEINDE 
SANDE DIESEN BEBAUUNGSPLAN NR. 44 "GEWERBEGEBIET BAHNHOFSTRASSE SÜD", BESTEHEND AUS 
DER PLANZEICHNUNG UND DEN TEXTLICHEN FESTSETZUNGEN, ALS SATZUNG BESCHLOSSEN. 

SANDE, DEN ______________

____________________                                                      
BÜRGERMEISTER                                                                                                   (SIEGEL)

Im gesamten Planbereich können Kampfmittel oder Bombenblindgänger aus dem 2. Weltkrieg vorhanden sein. Vor 
Beginn von Bau- und Abbruchmaßnahmen oder bei Erdarbeiten ist mit dem FD Umwelt der Gemeinde Sande bzw. dem 
Fachdienst Umwelt des Landkreises Friesland abzustimmen, ob eine Sondierung vorgenommen werden muss. Eine 
erforderliche Kampfmittelräumung oder Beseitigung von Blindgängern ist fachgerecht von anerkannten Betrieben 
auszuführen

1. Es gilt die BauNVO 1990.

2. Sollten bei Bodenbewegungen oder Bauarbeiten Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen gefunden werden ist 
unverzüglich der Landkreis Friesland - Fachdienst Umwelt - zu informieren.

3. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u. a. sein: 
Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen und 
Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des 
Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen dem Landkreis Friesland als unterer 
Denkmalschutzbehörde unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der 
Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen 
nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die 
Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

4. Beim Ausbau der technischen Infrastruktur (Straßen und Wegebau, Ver- und Entsorgungsleitungen) sind die 
Ausbauunternehmer vor Beginn von Bauarbeiten verpflichtet, sich rechtzeitig mit den jeweiligen 
Versorgungsunternehmen, deren Leitungen vor Ort verlegt sind, abzustimmen (Erkundungspflicht der 
Ausbauunternehmer).

1. Siedlungsbeschränkungszone
Das Planungsgebiet befindet sich innerhalb der Siedlungsbeschränkungszone des Verkehrslandeplatzes Mariensiel. 
Gebäude und Anlagen, deren Höhe mehr als 30 m über Oberkante Gelände beträgt, sind unzulässig.

2. Sichtflächen (Sichtdreiecke)
Innerhalb des Sichtdreiecks ist für Anpflanzungen und Nebenanlagen eine Höhe von über 0,80 m über 
Bordstein-Oberkante nicht zulässig.

3. Richtfunkstrecke
In einem Bereich von 100 m beiderseits der Richtfunkstrecken besteht eine Bauhöhenbeschränkung von 22 m über NN.

4. Ölleitung
Die Lage der Ölleitungen ist nicht genau bekannt. Die in den B-Plan übernommenen Leitungstrassen stellen nur den 
ungefähren Verlauf der Leitungen dar. Bauarbeiten im Umfeld der Leitungen bedürfen der vorherigen Abstimmung mit 
dem Leitungsträger (NWO, Nord-West Oelleitung GmbH, Zum Ölhafen 207, 26384 Wilhelmshaven).

Räumlicher Geltungsbereich

3. Bauweise

1. Art der baulichen Nutzung

Mischgebiete

2. Maß der baulichen Nutzung

0,8 Grundflächenzahl als Höchstmaß

Baugrenze

GH: max. 10,00 m maximal zulässige Gebäudehöhe

MI

 a abweichende Bauweise

Gewerbegebiete (eingeschränkt)GEE

 o offene Bauweise

Straßenbegrenzungslinie

textliche Festsetzung Nr. 1TF: 1

Graben

6. Wasserflächen und  Flächen für die die Regelung des Wasserabflusses

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes

8. Sonstige Planzeichen

unterirdisch (Ölleitung)

5. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

Abgrenzung unterschiedlicher Art der baulichen Nutzung (GEE/MI und Abgrenzung 
Teilbereich, in dem höhere Lärmemissionskontingente gemäß TF 1.3 und Diskotheken 
gemäß TF 1.6 zulässig sind

7. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen
 zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen gemäß TF 6

1. Eingeschränktes Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO

1.1 In den eingeschränkten Gewerbegebieten (GEE) sind Einzelhandelsbetriebe als Gewerbebetriebe aller Art mit 
nachstehend aufgeführten hoch zentren- oder nahversorgungsempfindlichen Sortimenten und Verkaufsflächen für den 
Verkauf an Endverbraucher nicht zulässig:
- Nahrungs- und Genussmittel
- Drogerie / Parfümerie
- Bücher / Zeitschriften
Ausgenommen hiervon ist der Produktverkauf im räumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit Handwerks- oder 
produzierenden Gewerbebetrieben.

1.2 Es sind nur Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulässig, deren Geräuschemissionen die Emissionskontingente LEK 
nach DIN 45691 tags (6.00 - 22.00) von 60 dB(A) und nachts (22.00 - 6.00) von 45 dB(A) nicht überschreiten. Die 
Berechnung des im Geltungsbereiches des Bebauungsplanes angegebenen Emissionskontingents (LEK) wurde mit der 
Annahme freier Schallausbreitung vom Emissions- zum Immissionsort und ausschließlich unter Berücksichtung des 
Abstandsmaßes und ohne Berücksichtung von Abschirmungen und von Boden- und Meteorologiedämpfung nach DIN 
ISO 9613-2 „Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien“, Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren“ 
durchgeführt. 

1.3 Im gekennzeichneten Bereich sind abweichend von der textliche Festsetzung 1.2 Vorhaben zulässig, deren 
Geräuschemissionen die Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 tags (6.00 - 22.00) von 65 dB(A) und nachts 
(22.00 - 6.00) von 50 dB(A) nicht überschreiten.

1.4 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter sind im 
gekennzeichneten Bereich nicht zulässig.

1.5 Vergnügungsstätten (§ 8 Abs. 2. Nr. 3 BauNVO) sind mit Ausnahme der nachfolgenden textlichen Festsetzung auch 
ausnahmsweise nicht zulässig. 

1.6 Im gekennzeichneten Bereich sind von den Vergnügungsstätten gemäß § 8 Abs. 2. Nr. 3 BauNVO Diskotheken 
ausnahmsweise zulässig.

2. Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO

2.1 In den Mischgebieten (MI) sind Einzelhandelsbetriebe als das Wohnen nicht wesentliche störende Gewerbebetriebe 
mit nachstehend aufgeführten hoch zentren- oder nahversorgungsempfindlichen Sortimenten und Verkaufsflächen für 
den Verkauf an Endverbraucher nicht zulässig:
- Nahrungs- und Genussmittel
- Drogerie / Parfümerie
- Bücher / Zeitschriften
Ausgenommen hiervon ist der Produktverkauf im räumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit Handwerks- oder 
produzierenden Gewerbebetrieben.

2.2 Gartenbaubetriebe sind nicht zulässig

2.3 Vergnügungsstätten (§ 6 Abs. 2 Nr. 8 und Abs. 3 BauNVO) sind auch ausnahmsweise nicht zulässig.

3. Höhe und Höhenlage baulicher Anlagen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 18 BauNVO

3.1 Als unterer Bezugspunkt gilt der Schnittpunkt der Mittelachse des Grundstücks mit der Mittelachse der 
nächstgelegenen Erschließungsstraße. Bei Gebäuden, die nicht an eine Erschließungsstraße angrenzen, ist der untere 
Bezugspunkt der Schnittpunkt der Mittelachse der Zufahrt mit der Mittelachse der Erschließungsstraße.

3.2 Die Oberkante des Erdgeschossfertigfußbodens darf 0,50 m über o.g. unterem Bezugspunkt nicht überschreiten.

4. Nebenanlagen und Garagen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 12 u. 14 BauNVO 

Garagen und Nebenanlagen als Gebäude sind zwischen den nicht-überbaubaren Grundstücksflächen und den 
Straßenbegrenzungslinien nicht zulässig.

5. Abweichende Bauweise gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 Abs. 4 BauNVO

In der abweichenden Bauweise sind maximale Gebäudelängen (Summe aller aneinandergebauten Einzelgebäude) 
über 50 m zulässig. Die Grenzabstände richten sich nach Landesrecht.

6. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft; hier: Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB

Bäume und Gehölze in den gekennzeichneten Flächen sind dauerhaft zu erhalten. Abgänge sind zu ersetzen. Gräben 
sind zu erhalten.

Abgrenzung von Bereichen mit höheren Lärmemissionskontingenten gemäß TF 1.3

Abgrenzung des Bereiches, in dem Betriebsangehörigenwohnen  gemäß TF 1.4 
nicht zulässig ist

1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

DER RAT DER GEMEINDE SANDE HAT IN SEINER SITZUNG AM ___________  DIE AUFSTELLUNG DES 
BEBAUUNGSPLANS NR. 44 "GEWERBEGEBIET  BAHNHOFSTRASSE SÜD" BESCHLOSSEN. DER 
AUFSTELLUNGSBESCHLUSS IST GEMÄSS § 2 ABS. 1 BAUGB AM __________ ORTSÜBLICH BEKANNTGEMACHT 
WORDEN.

SANDE, DEN ____________

________________________
BÜRGERMEISTER
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4. Öffentliche Verkehrsflächen

Verkehrsflächen
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PLANVERFASSER
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PROJEKT-NR. PROJEKT-DATEI GEPRÜFTPROJEKTLEIT. BEARBEITUNG CAD-BEARB.

PLANSTANDVERFAHRENSART
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ABTEILUNG STADT- UND LANDSCHAFTSPLANUNG 
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BEBAUUNGSPLAN NR. 44 
"GEWERBEGEBIET BAHNHOFSTRASSE SÜD"

GEMEINDE SANDE

MASSSTAB

1 : 2000

ÜBERSICHTSKARTE                                                                                                                  M. 1 : 5.000
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Vorentwurf
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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

PLANZEICHENERKLÄRUNG GEMÄß PLANZV 1990 PRÄAMBEL

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHME

VERFAHRENSVERMERKE

2. PLANUNTERLAGE

KARTENGRUNDLAGE:  LIEGENSCHAFTSKARTE
                                         MAßSTAB: 1 : 1 000
                                         „QUELLE“: AUSZUG AUS DEN GEOBASISDATEN DER NIEDERSÄCHSISCHEN
                                          VERMESSUNGS- UND KATASTERVERWALTUNG

                                                                                                                                    © 2011 

HERAUSGEBER:          LANDESAMT FÜR GEOINFORMATION UND LANDENTWICKLUNG  NIEDERSACHSEN
                                         OLDENBURG

ANGABEN UND PRÄSENTATIONEN DES AMTLICHEN VERMESSUNGSWESENS SIND DURCH DAS 
NIEDERSÄCHSISCHE GESETZ ÜBER DAS AMTLICHE VERMESSUNGSWESEN (NVermG) SOWIE DURCH DAS 
GESETZ ÜBER URHEBERRECHT UND VERWANDTE SCHUTZRECHTE (URHEBERRECHTSSCHUTZGESETZ) 
GESETZLICH GESCHÜTZT.

DIE VERWENDUNG FÜR NICHTEIGENE ODER FÜR WIRTSCHAFTLICHE ZWECKE UND DIE ÖFFENTLICHE 
WIEDERGABE VON ANGABEN DES AMTLICHEN VERMESSUNGSVERZEICHNISSE UND VON 
STANDARDPRÄSENTATIONEN IST NUR MIT ERLAUBNIS DER ZUSTÄNDIGEN VERMESSUNGS- UND 
KATASTERBEHÖRDE ZULÄSSIG. KEINER ERLAUBNIS BEDARF
1. DIE VERWERTUNG VON ANGABEN DES AMTLICHEN VERMESSUNGSWESEN UND VON 
     STANDARDPRÄSENTATIONEN FÜR AUFGABEN DES ÜBERTRAGENEN WIRKUNGSKREISES DURCH 
      KOMMUNALE KÖRPERSCHAFTEN,
2. DIE ÖFFENTLICHE WIEDERGABE VON ANGABEN DES AMTLICHEN VERMESSUNGSWESENS
       UND VON STANDARDPRÄSENTATIONEN DURCH KOMMUNALE KÖRPERSCHAFTEN, SOWEIT DIESE
       IM RAHMEN IHRER AUFGABENERFÜLLUNG EIGENE INFORMATIONEN FÜR DRITTE BEREITSTELLEN
       (AUSZUG AUS § 5 (3) NVermG).

DIE PLANUNTERLAGE ENTSPRICHT DEM INHALT DES LIEGENSCHAFTSKATASTERS UND WEIST DIE 
STÄDTEBAULICH BEDEUTSAMEN ANLAGEN SOWIE STRAßEN, WEGE UND PLÄTZE NACH (STAND VOM 
...................). SIE IST HINSICHTLICH DER DARSTELLUNG DER GRENZEN UND DER BAULICHEN ANLAGEN 
EINWANDFREI.

OLDENBURG,                                          DEN ………………..
LANDESAMT FÜR GEOINFORMATION,                         
UND LANDENTWICKLUNG NIEDERSACHSEN     
 
   
……………………………………………………….…
KATASTERAMT VAREL 

                                        ………………………………………………………………….
                                        (UNTERSCHRIFT)

_____________________________________________________________________________________

3. ENTWURF UND VERFAHRENSBETREUUNG:
   
THALEN CONSULT GMBH

PROJEKTBEARBEITUNG:  DIPL.-ING. L. WINTER
TECHNISCHE MITARBEIT:                     A. KÖNIG      
_________________________________________________________________________________ 
 
4. ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG

DER RAT DER GEMEINDE SANDE HAT IN SEINER SITZUNG AM ___________ DEM ENTWURF DES 
BEBAUUNGSPLANES UND DER BEGRÜNDUNG ZUGESTIMMT UND SEINE ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG 
GEMÄSS § 3 ABS. 2 BAUGB BESCHLOSSEN. ORT UND DAUER DER ÖFFENTLICHEN AUSLEGUNG SOWIE 
ANGABEN DAZU, WELCHE ARTEN UMWELTBEZOGENER INFORMATIONEN VERFÜGBAR SIND, WURDEN AM 
__________ ORTSÜBLICH BEKANNTGEMACHT. DER ENTWURF DES BEBAUUNGSPLANES UND DER 
BEGRÜNDUNG SOWIE DIE WESENTLICHEN, BEREITS VORLIEGENDEN UMWELTBEZOGENEN 
STELLUNGNAHMEN HABEN VOM __________ BIS ____________ GEMÄSS § 3 ABS. 2 BAUGB ÖFFENTLICH 
AUSGELEGEN.

SANDE, DEN ___________

____________________________________
BÜRGERMEISTER
__________________________________________________________________________________

5. SATZUNGSBESCHLUSS

DER RAT DER GEMEINDE SANDE HAT DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 44 "GEWERBEGEBIET  
BAHNHOFSTRASSE SÜD" NACH PRÜFUNG DER BEDENKEN UND ANREGUNGEN GEMÄSS § 3 ABS. 2 
BAUGB IN SEINER SITZUNG AM __________ ALS SATZUNG (§10 BAUGB) SOWIE DIE BEGRÜNDUNG 
BESCHLOSSEN.

SANDE, DEN ______________

__________________________
BÜRGERMEISTER
__________________________________________________________________________________

6. INKRAFTTRETEN

DER BESCHLUSS DES BEBAUUNGSPLANES DURCH DIE GEMEINDE IST GEMÄSS § 10 BAUGB AM 
__________ IM AMTSBLATT FÜR DEN LANDKREIS FRIESLAND BEKANNTGEMACHT WORDEN. DER 
BEBAUUNGSPLAN NR. 44 "GEWERBEGEBIET  BAHNHOFSTRASSE SÜD" IST DAMIT AM _____________ 
RECHTSVERBINDLICH GEWORDEN.

SANDE, DEN ____________

________________________
BÜRGERMEISTER
__________________________________________________________________________________

7. VERLETZUNG VON VORSCHRIFTEN

INNERHALB VON EINEM JAHR NACH INKRAFTTRETEN DES BEBAUUNGSPLANES IST DIE VERLETZUNG 
VON VORSCHRIFTEN BEIM ZUSTANDEKOMMEN DES BEBAUUNGSPLANES NICHT GELTEND GEMACHT 
WORDEN.

SANDE, DEN __________

____________________
BÜRGERMEISTER

AUFGRUND DES § 1 ABS. 3 UND DES § 10 DES BAUGESETZBUCHES (BAUGB)  I. V. M. § 58 DES 
NIEDERSÄCHSISCHEN KOMMUNALVERFASSUNGSGESETZES (NKOMVG) HAT DER RAT DER GEMEINDE 
SANDE DIESEN BEBAUUNGSPLAN NR. 44 "GEWERBEGEBIET BAHNHOFSTRASSE SÜD", BESTEHEND AUS 
DER PLANZEICHNUNG UND DEN TEXTLICHEN FESTSETZUNGEN, ALS SATZUNG BESCHLOSSEN. 

SANDE, DEN ______________

____________________                                                      
BÜRGERMEISTER                                                                                                   (SIEGEL)

Im gesamten Planbereich können Kampfmittel oder Bombenblindgänger aus dem 2. Weltkrieg vorhanden sein. Vor 
Beginn von Bau- und Abbruchmaßnahmen oder bei Erdarbeiten ist mit dem FD Umwelt der Gemeinde Sande bzw. dem 
Fachdienst Umwelt des Landkreises Friesland abzustimmen, ob eine Sondierung vorgenommen werden muss. Eine 
erforderliche Kampfmittelräumung oder Beseitigung von Blindgängern ist fachgerecht von anerkannten Betrieben 
auszuführen

1. Es gilt die BauNVO 1990.

2. Sollten bei Bodenbewegungen oder Bauarbeiten Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen gefunden werden ist 
unverzüglich der Landkreis Friesland - Fachdienst Umwelt - zu informieren.

3. Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das können u. a. sein: 
Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige Bodenverfärbungen und 
Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht werden, sind diese gemäß § 14 Abs. 1 des 
Niedersächsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen dem Landkreis Friesland als unterer 
Denkmalschutzbehörde unverzüglich gemeldet werden. Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der 
Unternehmer. Bodenfunde und Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von vier Werktagen 
nach der Anzeige unverändert zu lassen bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die 
Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

4. Beim Ausbau der technischen Infrastruktur (Straßen und Wegebau, Ver- und Entsorgungsleitungen) sind die 
Ausbauunternehmer vor Beginn von Bauarbeiten verpflichtet, sich rechtzeitig mit den jeweiligen 
Versorgungsunternehmen, deren Leitungen vor Ort verlegt sind, abzustimmen (Erkundungspflicht der 
Ausbauunternehmer).

1. Siedlungsbeschränkungszone
Das Planungsgebiet befindet sich innerhalb der Siedlungsbeschränkungszone des Verkehrslandeplatzes Mariensiel. 
Gebäude und Anlagen, deren Höhe mehr als 30 m über Oberkante Gelände beträgt, sind unzulässig.

2. Sichtflächen (Sichtdreiecke)
Innerhalb des Sichtdreiecks ist für Anpflanzungen und Nebenanlagen eine Höhe von über 0,80 m über 
Bordstein-Oberkante nicht zulässig.

3. Richtfunkstrecke
In einem Bereich von 100 m beiderseits der Richtfunkstrecken besteht eine Bauhöhenbeschränkung von 22 m über NN.

4. Ölleitung
Die Lage der Ölleitungen ist nicht genau bekannt. Die in den B-Plan übernommenen Leitungstrassen stellen nur den 
ungefähren Verlauf der Leitungen dar. Bauarbeiten im Umfeld der Leitungen bedürfen der vorherigen Abstimmung mit 
dem Leitungsträger (NWO, Nord-West Oelleitung GmbH, Zum Ölhafen 207, 26384 Wilhelmshaven).

Räumlicher Geltungsbereich

3. Bauweise

1. Art der baulichen Nutzung

Mischgebiete

2. Maß der baulichen Nutzung

0,8 Grundflächenzahl als Höchstmaß

Baugrenze

GH: max. 10,00 m maximal zulässige Gebäudehöhe

MI

 a abweichende Bauweise

Gewerbegebiete (eingeschränkt)GEE

 o offene Bauweise

Straßenbegrenzungslinie

textliche Festsetzung Nr. 1TF: 1

Graben

6. Wasserflächen und  Flächen für die die Regelung des Wasserabflusses

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes

8. Sonstige Planzeichen

unterirdisch (Ölleitung)

5. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

Abgrenzung unterschiedlicher Art der baulichen Nutzung (GEE/MI und Abgrenzung 
Teilbereich, in dem höhere Lärmemissionskontingente gemäß TF 1.3 und Diskotheken 
gemäß TF 1.6 zulässig sind

7. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen
 zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Umgrenzung von Flächen für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 
sonstigen Bepflanzungen gemäß TF 6

1. Eingeschränktes Gewerbegebiet gemäß § 8 BauNVO

1.1 In den eingeschränkten Gewerbegebieten (GEE) sind Einzelhandelsbetriebe als Gewerbebetriebe aller Art mit 
nachstehend aufgeführten hoch zentren- oder nahversorgungsempfindlichen Sortimenten und Verkaufsflächen für den 
Verkauf an Endverbraucher nicht zulässig:
- Nahrungs- und Genussmittel
- Drogerie / Parfümerie
- Bücher / Zeitschriften
Ausgenommen hiervon ist der Produktverkauf im räumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit Handwerks- oder 
produzierenden Gewerbebetrieben.

1.2 Es sind nur Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulässig, deren Geräuschemissionen die Emissionskontingente LEK 
nach DIN 45691 tags (6.00 - 22.00) von 60 dB(A) und nachts (22.00 - 6.00) von 45 dB(A) nicht überschreiten. Die 
Berechnung des im Geltungsbereiches des Bebauungsplanes angegebenen Emissionskontingents (LEK) wurde mit der 
Annahme freier Schallausbreitung vom Emissions- zum Immissionsort und ausschließlich unter Berücksichtung des 
Abstandsmaßes und ohne Berücksichtung von Abschirmungen und von Boden- und Meteorologiedämpfung nach DIN 
ISO 9613-2 „Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien“, Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren“ 
durchgeführt. 

1.3 Im gekennzeichneten Bereich sind abweichend von der textliche Festsetzung 1.2 Vorhaben zulässig, deren 
Geräuschemissionen die Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 tags (6.00 - 22.00) von 65 dB(A) und nachts 
(22.00 - 6.00) von 50 dB(A) nicht überschreiten.

1.4 Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter sind im 
gekennzeichneten Bereich nicht zulässig.

1.5 Vergnügungsstätten (§ 8 Abs. 2. Nr. 3 BauNVO) sind mit Ausnahme der nachfolgenden textlichen Festsetzung auch 
ausnahmsweise nicht zulässig. 

1.6 Im gekennzeichneten Bereich sind von den Vergnügungsstätten gemäß § 8 Abs. 2. Nr. 3 BauNVO Diskotheken 
ausnahmsweise zulässig.

2. Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO

2.1 In den Mischgebieten (MI) sind Einzelhandelsbetriebe als das Wohnen nicht wesentliche störende Gewerbebetriebe 
mit nachstehend aufgeführten hoch zentren- oder nahversorgungsempfindlichen Sortimenten und Verkaufsflächen für 
den Verkauf an Endverbraucher nicht zulässig:
- Nahrungs- und Genussmittel
- Drogerie / Parfümerie
- Bücher / Zeitschriften
Ausgenommen hiervon ist der Produktverkauf im räumlichen und betrieblichen Zusammenhang mit Handwerks- oder 
produzierenden Gewerbebetrieben.

2.2 Gartenbaubetriebe sind nicht zulässig

2.3 Vergnügungsstätten (§ 6 Abs. 2 Nr. 8 und Abs. 3 BauNVO) sind auch ausnahmsweise nicht zulässig.

3. Höhe und Höhenlage baulicher Anlagen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 18 BauNVO

3.1 Als unterer Bezugspunkt gilt der Schnittpunkt der Mittelachse des Grundstücks mit der Mittelachse der 
nächstgelegenen Erschließungsstraße. Bei Gebäuden, die nicht an eine Erschließungsstraße angrenzen, ist der untere 
Bezugspunkt der Schnittpunkt der Mittelachse der Zufahrt mit der Mittelachse der Erschließungsstraße.

3.2 Die Oberkante des Erdgeschossfertigfußbodens darf 0,50 m über o.g. unterem Bezugspunkt nicht überschreiten.

4. Nebenanlagen und Garagen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 12 u. 14 BauNVO 

Garagen und Nebenanlagen als Gebäude sind zwischen den nicht-überbaubaren Grundstücksflächen und den 
Straßenbegrenzungslinien nicht zulässig.

5. Abweichende Bauweise gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. § 22 Abs. 4 BauNVO

In der abweichenden Bauweise sind maximale Gebäudelängen (Summe aller aneinandergebauten Einzelgebäude) 
über 50 m zulässig. Die Grenzabstände richten sich nach Landesrecht.

6. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft; hier: Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB

Bäume und Gehölze in den gekennzeichneten Flächen sind dauerhaft zu erhalten. Abgänge sind zu ersetzen. Gräben 
sind zu erhalten.

Abgrenzung von Bereichen mit höheren Lärmemissionskontingenten gemäß TF 1.3

Abgrenzung des Bereiches, in dem Betriebsangehörigenwohnen  gemäß TF 1.4 
nicht zulässig ist

1. AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

DER RAT DER GEMEINDE SANDE HAT IN SEINER SITZUNG AM ___________  DIE AUFSTELLUNG DES 
BEBAUUNGSPLANS NR. 44 "GEWERBEGEBIET  BAHNHOFSTRASSE SÜD" BESCHLOSSEN. DER 
AUFSTELLUNGSBESCHLUSS IST GEMÄSS § 2 ABS. 1 BAUGB AM __________ ORTSÜBLICH BEKANNTGEMACHT 
WORDEN.

SANDE, DEN ____________

________________________
BÜRGERMEISTER


